
Berichtigung der Beschlüsse der Gemeinderatssitzung am 30.06.2022 

Beschluss-Nr.: 022/05/22 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mittelherwigsdorf beschließt die Änderung der bestehenden 

Garagenpachtverhältnisse in Mietverhältnisse zum 01.01.2023. Zudem wird einer mietreduzierten 
Übergangszeit bis zum 31.12.2024 mit einem jährlichen Mietzins von 60,00 € zuzüglich 
Grundsteuer einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer für alle Garagennutzer zugestimmt.  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  

einschließlich Bürgermeister:   17 

davon anwesend und stimmberechtigt: 15 

Ja-Stimmen:     14 

Nein-Stimmen:       1 

Stimmenthaltungen:      0 

Es waren zwei Mitglieder wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung 
und Beschlussfassung ausgeschlossen.  

 
 

 
Beschluss-Nr.: 023/05/22 
Der Gemeinderat Mittelherwigsdorf beschließt, beim Abschluss von Garagenmietverträgen ab 
01.01.2025 bis zum 31.12.2026 einen monatlichen Mietzins in Höhe von 25,00 € zu vereinnahmen.  
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  

einschließlich Bürgermeister:    17 

davon anwesend und stimmberechtigt:  15 

Ja-Stimmen:      14 

Nein-Stimmen:        1 

Stimmenthaltungen:       0 

Es waren zwei Mitglieder wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung 
und Beschlussfassung ausgeschlossen.  

 

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung am 30.06.2022 

Beschluss-Nr.: 031/06/22 
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 fest. 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  

einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:     11 
Nein-Stimmen:       0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen.  

 
Beschluss-Nr.: 032/06/22 
Der Gemeinderat beschließt, der Fa. Malerfachbetrieb Thomas Busch mit einer vorläufigen 
Bruttoangebotssumme von 49.473,30 € den Zuschlag für die Malerarbeiten zur Innenrenovierung 
des Gemeindeamtes beauftragen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, begründete 
Nachtragsleistungen im Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen Hauptsatzung zu 
beauftragen. 

 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:     11 
Nein-Stimmen:       0 

Stimmenthaltungen:      0 



Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen.  
 
 
Beschluss-Nr.: 033/06/22 
Der Gemeinderat beschließt, der Fa. Tifuna Naubereit GmbH mit einer vorläufigen 
Bruttoangebotssumme von 26.487,91 € den Zuschlag für die Bodenbelagsarbeiten zur 
Innenrenovierung des Gemeindeamtes beauftragen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, 

begründete Nachtragsleistungen im Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen 
Hauptsatzung zu beauftragen. 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 11 

Ja-Stimmen:     11 
Nein-Stimmen:       0 
Stimmenthaltungen:       0 

Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen.  
 
Beschluss-Nr.: 034/06/22 

Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zur Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung 
der Schmutzwasserleitung an der Bergstraße 5 in Eckartsberg an den jeweils wirtschaftlichsten 
Bieter zu ermächtigen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, begründete 
Nachtragsleistungen im Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen Hauptsatzung zu 
beauftragen. 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 11 

Ja-Stimmen:     11 
Nein-Stimmen:       0 

Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen.  
Beschluss-Nr.: 035/06/22 
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zur Vergabe von Bauleistungen für die 

energetische Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlage am 2. BA in Mittelherwigsdorf zu 
ermächtigen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, begründete Nachtragsleistungen im 
Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen Hauptsatzung zu beauftragen. 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:     11 

Nein-Stimmen:       0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen.  
 
Beschluss-Nr.: 036/06/22 
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zur Vergabe von Bauleistungen für die 

Renovierung der Treppenhäuser des Wohngebäudes auf der Straße der Pioniere 41-47 in 
Mittelherwigsdorf zu ermächtigen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, begründete 
Nachtragsleistungen im Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen Hauptsatzung zu 
beauftragen. 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:     11 

Nein-Stimmen:       0 
Stimmenthaltungen:      0 



Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen.  
 
Beschluss-Nr.: 037/06/22 
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf von Teilflächen des Flurstücks 42/3 der Gemarkung 
Eckartsberg mit einer Größe vom 2.048 m² an Frau Barbara Höger, Feldstraße 5 in 02763 
Eckartsberg zum Preis von 35.831,00 €. Im Preis enthalten ist ein Schmutzwasseranschlussbeitrag 
in Höhe von 3.008,00 €. 

 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:     11 
Nein-Stimmen:       0 

Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen.  

 
Beschluss-Nr.: 038/06/22 
Der Gemeinderat beschließt, keine Stellungnahme zu den Ergänzungen der 2. 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberlausitz-Niederschlesien abzugeben. 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  

einschließlich Bürgermeister:   17 

davon anwesend und stimmberechtigt: 12 

Ja-Stimmen:     11 

Nein-Stimmen:       0  

Stimmenthaltungen:      1 

Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen.  

 

Beschluss-Nr.: 041/06/22 
Die Gemeinde Mittelherwigsdorf erteilt das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Doppelcarport nach Gebäudeabbruch Viebig 14, auf dem Flurstück 410/2 der 
Gemarkung Mittelherwigsdorf. 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 12 
Ja-Stimmen:     12 
Nein-Stimmen:       0 
Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen.  
 
 
Beschluss-Nr.: 042/06/22 

Die Gemeinde Mittelherwigsdorf erteilt das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Terrasse und Stellplätzen im Bungalowstil an der Hauptstraße, auf dem 
Flurstück 781/ 5 der Gemarkung Mittelherwigsdorf. 

 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates  
einschließlich Bürgermeister:   17 
davon anwesend und stimmberechtigt: 12 
Ja-Stimmen:     12 
Nein-Stimmen:       0 

Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen.  

 

 


